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Bekanntnrachung
betreffend dir Nuterslützungvon Familien in den Dienst eingetre¬

tener Ätannschaftem Vom 2 November 1917.
Der Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes über die

Ermücküigung des Bundesrats zu wirlschattliclien Aiaßnahmen usw.
vom 4. -lugust 1914 (Reichs-Geietzbl. S . 327) folgende Verordnung
erlassen:

Die Lieserungsverbände sind î erpflichtet, ans ihren Mitteln
eine Erhöhung der bis zum 1. Oktober 1917 g«zahlten Familieu-
unterstützungeueiiUreten zu lassen, die spätestens i>om l . 9?vvember
1917 ab zu gewahren und deren Betrg je nach den ött .ichen Ver¬
hältnissen zu bemessen ist. Bis zum Betrage von 5 Mark für jeden
Unterstützten werden die seit dem 1. November 1917 gewährten
Erhöhungen der Unterstützungen mim Reich erstattet, und zivar
zur Hälfte attmon-atlich, zur Hälfte zusammen mit der Erstattung
der g^ etzlickum Mindesckcträge.

Berlin,  den 2. dkovcmber 1917.
Der Stellvertreter des Reichskanzlers.

Di*. S r f f1*r i rf)
Betr : Beförderimgsscheine für Obst.

An Die Grotzh. . urgrrmrifterrirn Der Landgemeinden
des Kreises.

Nacl̂dem nunmehr die Haushaltungen ausreichend mit Winter¬
obst versorgt sind, sollen Besorderungsscheinenur noch ausnatnns-
weise in solchen Fällen ausgestellt werden, in denen dies zur Ver¬
meidung von Härten und unter Berücksichtigungder besonderen
Verhältnisse wünschenswert ist. Für die Folge sind deshalb Be-
sörderun gsscheine nicht mehr vM. Ihnen auszustellen, sondern die
besonders berü cksick):igendsivert erscheinenden Einträge an die
Gesck' äftsadteilung der Landesobstskelle in Darmstadt , Sand¬
straße 36, zu senden. Die noch vorhandenen unbenutzten Formulare
sind alsbald hierher zurückzuĝ en.

Gießen,  den 7. 9Lovember 1917.
Großherzogttct,' ? Kreisamt Gießen.

Dr 11si n g e r
B e t r . : Ortsbürgerrvcht.

An die Großß Bürgermeistereien der Landgemeinden
des Kreises.

Gvoßh. Ministerium des Innern hat uns mitgeteilt, daß
es eine gnoße Härte bedeuten würde, w>mn Sohne von Kriegs¬
teilnehmern ihrer Anwartschaft aus Erwerbung des Ortsbürger¬
rechts durch Geburt dadurch verlustig gehen sollten, daß ihre Väter
im Felde gefallen oder verstorben und deshalb verhindert worden
sind, ihr Recht auf Errverbnug des Ortsbürgerrcchts fräst ihrer
Geburt nach Artikel 24 der Landgerneindeorduungauszuuben.

Nack, Artikel 27 der Lnndgemcindoordnung famt jeder voll¬
jährige Hesse — da, ivo ihm nicht schon kraft Geburt das Recht,
Ortsbürger zu iverden, znsteht — den Erwerb des Orlsbürger-
rechts durch Aufnahme  verlmigen , die ihm grundsätzlich ge¬
währt werden muß. Allerdings steht diesem Anspruch auf Auf¬
nahme hemmmrd die Tatsache entgelten, daß die Gemeinden viel¬
fach die Bewilligung der Aufnahme als Ortsbürger von der
Zahlung eines Einzugsgeldes gemäß Artikel 29 der Landgcmeinde-
ordnung, sowie überdies von der Entrichtung eines Einkaufaeldes
(außerordentliches Einzugsgeld) im Sinne der Artikel 30 der Land¬
gemeindeordnung und 12 des Gesetzes, die Gemeindenutzungender
Ortsbürger betrcffeird, vom 1. Juli 1852. abhängig gemacht haben.
Da nun aber die Einordnung eines Einzugs- und Eiukaussgeldes
nickt ein gesetzliches Erfordernis ist. vielmehr im freien Belieben
der Gemeindevertretung steht, ist die Gemeindevertretung auch be¬
rechtigt, den einmal gefaßten Beschluß über die Erhebung dieser
Betrage mit ministerieller Ge?eehmigung. sei es ganz oder für ein¬
zelne Fälle , wieder auszuheben. Es wird daher Aufgabe der Ge¬
meindevertretungen sein, das Hindernis , das der Aufnahme der in
Frage stehenden Personen als Ortsbürger tatsächlich im Wege
steht, dadurch zu beseitigen, daß sie von der Erhebung eines Ein¬
zugs- mrd Einkaussgeldes Abstand zu nehmen beschließen hin¬
sichtlich der Aufnahme solcher Personen, deren Vater das Recht
<ruf Erlangung des Ortsbürgerrechtes durch Geburt besaßen und
als Kriegsteilnehmer in dem gegenwärtigen Krieg gefallen ober
gesborben sind, ohne diests Roh 4 crusgeübt zu haben Wir empfehlen
Ihnen deshalb, eine Ortstztzung nach nächste leidem Muster zu
erlassen, sofern die Beschlüsse der Gemeinden über die Erhebung
von Einzugs - und Cinkaufsgeld in einer -Ortssatzung niedergelegt
oder nach Lage der Verhältnisse zahlreiche Anträge ans Ausnahme
der hier in Frage stellenden Personen zu erwarten sind.

Soieru ^nur wenige Fälle der Aufnahme in Frage stehen,
wird also jeweils ein einfacher Gemeinderatsbefchluß genügen:
sofern es sich um zahlreiche Fälle Handel! oder die Erbebimo

und Einkanfsgeld durch Ortssatzuug bestimmt ist, wird
der Erlaß einer Orts,atzuug wegen Abstandnahme von diesen Be¬
tragen nach nachstehendem Muser empsclrlenswert sinn. Ter als-
daldlgen Vorlage der ent,prechendeu Gemeinderatsbefchlüsseselbenwir entgegen.

Großh Rogierung vertraut darauf, daß es die Gemnnde-
EhrenpflrcA gegenüber den zur Amvartschft auf

das Ortsburgcrrccht durch Gelmrt berechtigten Ortseingesessenen
^ bm  Mr das Vaterlmck und damit auch für ihre engere

. ^ ^ 5" ^ erdm , daß sie den Söhnen
br Leute die MoglrckKnt gewahren, Mlf dem angegebenen Weg

£j*fr^ XAhUU;! V1 Weicher Weise zu er,verben, nne wenn ihnen
stünde"^ ^ verlmng des Ortsbürgerrechts kraft Geburt zu-

G i e ß en, den 1. November 1917.
Großtrerzv'" icbe-7. Keeisamt Gießen.

Dr. U sr n g e r.

Qr c c t Entwurf einer Ortssatzung.
yŝ .Ä Ä m u ? ? Landgcmeindeordnungund des

s12 ^ Olesetzes , die Gemerndenutzungender Ortsbi'irger
^ ^ fscnd. ?  l U 1852 mirb auf Beschluß des Gemeinde-

Anhörung des Bürgermeisters, sowie nach gutücht-
Krersausschusses mit Genehm icnrug des

Gvoßh.^Mmisteriums des Jmrnm vom 31. August 1917 zu Nr.
1 8 1 ^einernde . . . . . . bestimmt:

r o , Elei um Eraverbung des Ortsbürgerrechts durch
gemäß ArtMl 27 der Laickgemei-ndsortiirung wird von

der Erdcbung eines EiNM-rsgeldeS (Artikel 22 der Landgemeinde!,
ordnung , ,owie nnes Ernfanfsgeldes (Artikel 30 der Landgemeinde-
orenung und 12 des Ge,etzcs, die Genreindenubunqen der OrtS-

. vom, 1 Inlr 18221 abge,e!»e„. sofern der Vater
ecnxtbmg des Ortsbürger-

Ä ÄrttfeI 24 bfr  LMrdgemeindevrdnung
?*S ” KriegStetlnehmrr in dem gegenwärtigen Kriege gc-
fallm oder verstorben ist, ohne von diesem Recht Gebrauch ge-macht zu haben. w ^
_ § 2 Diese Ortssatnrnq tritt mit ihr-ni V.-rkündignng in Kraft.

Bekanntmachung.
Vetr . : Schutz der Telegrrrphenleitungen.

. von Bäumeu an solchen Kreis-, Kommunal-
imo Ortvslraßen, an denen Telegravhenleitungen entlang laufen,
-Eden hiermit aufgefordert, gelegentlichder im Herbst.dieses und
im Fnuhahr des Vommmden Jahres stattfindeuden Ausästung die
Baume so wert zurückxuschreiden, daß Berührungen der längs '
di.stei- Straßm gefüh-ten Telegraphmleituugeu mit den Baumäskm
taudsk -m raffe Wachsen der Bäume) für den nächsten Sommer
ausgeM osten irnd. ,

Gießen,  den 7. Novcnrber 1917.
Großherzo.sticbes Kreisamt Gießen.

_ Dr 11 singe  r. _
Bcka nntmachun «V

^ Gemäß Beschluß des Kreisaussckmsses vom 6. November 1917
ist der Wild- und Geflügelhäudler Willwlm H o r m a n n zu Gießen
Mausburg 6. als unzuverlässige Person vom Handel mit Fleisch
Geflügel, Wild und Butter ausgeschlossen wordeii.

Gießen,  den 7. Noveinber 1917.
Großlu -mm* \\ ci *amf Gienen.

__ _ _ Dr 11i i n (i ? r
B e tr . : Einsendung der KreisabdeckeveiVerzeichnisse für den MonatOktober 1917.

An die Groß !). Bürgermeistereien Der Landgemeinden
Des Kreises, s

Wir erinnern an die Einseîdung der Llbdeckereiverzeichuissefür
den Monat Oktober 1917.

Geiiaue  AuNLellung ist unbedmgt notwendig.
Gießen, den 7. std)vember 1917.

Großtiei.̂ ogiuius Xnlsault Gießen.
_ _ ft B • L a ’? r>r r  m a n n
B e t r. : Ten T̂ermin für die Einsendung der Kärchnoechnungen

für 1916.
An Die Kirchenvorstäilde des Kreises.

Wir erinnern , soweit nicht geschehen, an die Erledigung unserer
Verfügung vom 27. August 1917, Ktmsblatt Nr . 150 vom
30. August 1917.

Gießen, den 2. November 1917.
GroßherzoglichcsKreisamt Gießen.

IV : Langermann
Zrvgvna4i-»lnü0 vcr .- rühittcven  litt v.-Bucü- und Lteind,ucr«>-'- t R. L a n a e. (Lleßen
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